
Zählpunkte mit Leistungsmessung

Das Entgelt für Messung erhöht sich um 20,45 Euro/Monat, wenn die Fernauslesung über ein GSMModem abgerufen werden muss. 

Zählpunkte ohne Leistungsmessung

Die o. a. Arbeitspreise verstehen sich zuzüglich der gültigen Konzessionsabgabe, welche sich nach der gültigen Konzessionsabgabenverordnung und  
dem zwischen Stadtwerke Schwerte GmbH und der Stadt Schwerte geschlossenen Konzessionsvertrag richtet, sowie zuzüglich der Mehrkosten nach 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKmodG) vom 01.04.2002 (§ 9 Absatz 7).

Allgemeine Preise Netznutzung Strom 
mit/ohne Leistungsmessung und weitere Entgelte
Gültig ab 1. Januar 2011

Stadtwerke Schwerte GmbH    Liethstraße 32–36    58239 Schwerte

Blindstrom

Blindstrom in Niederspannung 0,92 ct/kvarh

Netzentgelt exkl. KWK, KA                    Jahresbenutzungsdauer bis 2.500 h                              Jahresbenutzungsdauer > 2.500 h

Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis

Entnahme aus Niederspannung 6,10 Euro/(kW · a) 5,75 ct/kWh 128,59 Euro/(kW · a) 0,85 ct/kWh

Messentgelte (pro Jahr)

Messstellenbetrieb 360,00 Euro

Messung 120,00 Euro

Abrechnung 220,00 Euro

Messentgelte 
(pro Jahr)

Vorgang 
Wechselstromzähler

Vorgang 
Drehstromzähler

Vorgang 
Zweitarifstromzähler

Vorgang 
Smart Meter

Messstellenbetrieb/Messdienstleistung 8,90 Euro / 4,10 Euro 8,90 Euro / 4,10 Euro 8,90 Euro / 4,10 Euro 8,90 Euro / 4,10 Euro

Abrechnung 11,00 Euro 11,00 Euro 11,00 Euro 11,00 Euro

Netzentgelt 
exkl. KWK, KA

Grundpreis 
(pro Jahr) Arbeitspreis Arbeitspreis 

Speicherheizung/Wärmepumpe

Entnahme aus Niederspannung 15,00 Euro 6,16 ct/kWh 2,50 ct/kWh

Weitere Entgelte

Sonderleistungen

Mehr- und Mindermengen:

Für die Abrechnung der Mehr-/Mindermengen gelten die monatlichen Marktpreise der EEX (European Energy Exchange). Der monatliche Marktpreis  
setzt sich aus dem Mittelwert der täglichen Stundenkontrakte auf der EEX-Plattform zusammen.

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der zum Leistungszeitpunkt jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Abgabe nach KAV Entnahmen > 30 kW und 30.000 kWh
und unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen Entnahmen  ≤ 30kW und 30.000 kWh

Konzessionsabgabe 0,11 ct/kWh 1,59 ct/kWh

KWK-Umlage 
vorläuf. Werte; es gilt der jeweils durch den VDN 
e. V. bundeseinheitlich ermittelte Wert

Für die jeweils ersten 100.000 kWh/a 
je Abnahmestelle

bei Abnahmestellen > 100.000 kWh/a für Mengen 
über 100.000 kWh/a

bei Abnahmestellen > 100.000 kWh/a für Men-
gen über 100.000 kWh/a sofern Letztverbraucher 

i. S. d. §9 VII KWKG (Unternehm. des prod. 
Gewerbe und Stromkosten > 4 % des Umsatzes)

Umlage nach KWK-Gesetzgabe 0,03 ct/kWh 0,03  ct/kWh 0,025 ct/kWh

Sonderleistungen gültig ab 01. Januar 2010 Vorgang

Sperrung, Entsperrung 49,58 Euro

Mahnkosten/Vorgang 5,00 Euro

Zählerbefundprüfung 99,16 Euro

Inkasso 15,00 Euro

zusätzliche Ablesung 20,00 Euro

Kopien von Abrechnungsunterlagen o. ä. pro Zählpunkt 5,00 Euro


